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So'n Quatsch. Es geht doch darum, nicht außerhalb des eigenen Sauf- und
Klüngelhaufens zu befördern. Warum stand wohl die Teilnahme an Grillfesten in noch
keinem Beförderungsgutachten? Weil das eben kein sachliches Kriterium ist. Eine
halbwegs professionelle Schulleiterin muss auch sagen können „Ich mag Sie nicht, aber
Sie machen einen guten Job. Den können Sie ab jetzt auf A14 (oder was auch immer)
machen, dafür muss ich Sie nicht mögen.“

Das war so absehbar, dass mal wieder einseitig nur eine Sache herausgegriffen wird. Ich hatte
doch explizit geschrieben, dass so etwas mit Sicherheit kein zu priorisierendes
Beförderungskriterium ist. Ich hatte lediglich darauf hingewiesen, dass wenn eine SL für eine
Aufgabe mehrere gleich starke (!) Kandidaten hat, dann (und nur dann!) nicht gerade
diejenigen zum Zuge kommen werden, die sich bei Teamevents herausziehen.

Das kann man natürlich als "Beförderung nur im eigenen Sauf- und Klüngelhaufen" ins
Lächerliche ziehen und diskreditieren, aber es geht am Kern der Sache vorbei.

PS: Das bedeutet explizit nicht, dass man sich solche Events ständig geben müsste und du
müsstest von mir inzwischen wissen, dass ich nicht gerade für die ständige Teilnahme ohne
wenn und aber an so etwas werbe. Diese aber reflexhaft abzulehnen, liegt mir auch fern.
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